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gieneinstitut des Bezirkes einzulegen, das die 
Entscheidung getroffen oder die Auflage er
teilt hat.
(3) Über die Beschwerde ist innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach ihrem Eingang zu 
entscheiden. Wird der Beschwerde nicht oder 
nicht in vollem Umfange stattgegeben, so ist sie 
innerhalb dieser Frist dem zuständigen Rat des 
Bezirkes, Abteilung Gesundheits- und Sozial
wesen, zur Entscheidung zuzuleiten. Der Ein
reicher der Beschwerde ist davon zu informie
ren. Der Rat des Bezirkes, Abteilung Gesund
heits- und Sozialwesen, hat innerhalb weite- * 
rer vier Wochen endgültig zu entscheiden.
(4) Kann in Ausnahmefällen eine Entschei
dung innerhalb der Frist nicht getroffen wer
den, ist rechtzeitig ein Zwischenbescheid unter 
Angabe der Gründe sowie des voraussichtlichen 
Abschlußtermins zu geben.
(5) Die Beschwerde hat keine aufschiebende 
Wirkung. Das für die Entscheidung jeweils zu
ständige Organ kann jedoch die Durchführung 
der ausgesprochenen Maßnahmen bis zur end
gültigen Entscheidung vorläufig aussetzen.
(6) Entscheidungen über Beschwerden haben 
schriftlich zu ergehen, sind zu begründen und 
den Einreichern der Beschwerden auszuhändi
gen oder zuzusenden.“

§ 10 der Verordnung vom 23. August 1951 über
die hygienische Überwachung der Brunnen (GBl.
S. 795) erhält folgende Fassung:

„§ 10
(1) Entscheidungen und Auflagen auf Grund 
dieser Verordnung haben schriftlich zu ergehen, 
eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten, sind 
zu begründen und den Betroffenen auszuhändi
gen oder zuzusenden.

(2) Gegen die nach dieser Verordnung getrof
fenen Entscheidungen oder erteilten Auflagen 
kann Beschwerde eingelegt werden. Die Be
schwerde ist schriftlich oder mündlich unter 
Angabe der Gründe innerhalb einer Frist von 
vier Wochen bei dem Organ einzulegen, das die 
Entscheidung getroffen oder die Auflage er
teilt hat.
(3) Über die Beschwerde ist innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach ihrem Eingang zu 
entscheiden. Wird der Beschwerde nicht oder 
nicht in vollem Umfange stattgegeben, ist sie 
innerhalb dieser Frist dem übergeordneten Or
gan des staatlichen Gesundheitswesens zur Ent
scheidung zuzuleiten. Der Einreicher der Be
schwerde ist davon zu informieren. Das über
geordnete Organ hat innerhalb weiterer vier 
Wochen endgültig zu entscheiden.
(4) Kann in Ausnahmefällen eine Entscheidung 
innerhalb der Frist nicht getroffen werden, ist 
rechtzeitig ein Zwischenbescheid unter Angabe 
der Gründe sowie des voraussichtlichen Ab
schlußtermins zu geben.
(5) Die Beschwerde hat keine aufschiebende 
Wirkung. Das für die Entscheidung jeweils zu
ständige Organ kann jedoch die Durchführung

der ausgesprochenen Maßnahmen bis zur end
gültigen Entscheidung vorläufig aussetzen.
(6) Entscheidungen über Beschwerden haben 
schriftlich zu ergehen, sind zu begründen und 
den Einreichern der Beschwerden auszuhändi
gen oder zuzusenden.“

1952

3. § 6 der Verordnung vom 15. Oktober 1952 über
die Übertragung der Angelegenheiten der Freiwilli
gen Gerichtsbarkeit (GBl. S. 1057) erhält folgende 
Fassung:

„§6

(1) Gegen Entscheidungen des Liegenschafts
dienstes des Rates des Bezirkes (nachfolgend 
Liegenschaftsdienst genannt) in Grundbuch
sachen kann Beschwerde eingelegt werden. 
Handelt es sich bei der Entscheidung um eine 
Grundbucheintragung, kann mit der Be
schwerde nur verlangt werden, einen Wider
spruch einzutragen oder eine Eintragung als 
unzulässig zu löschen. Der von der Entschei
dung Betroffene ist darüber zu belehren, daß 
er Beschwerde einlegen kann.

(2) Die Beschwerde ist schriftlich oder münd
lich unter Angabe der Gründe innerhalb einer 
Frist von vier Wochen nach Zugang oder Be
kanntgabe der Entscheidung bei der Außen- 
stelle/Arbeitsgruppe des Liegenschaftsdienstes 
einzulegen, die die Entscheidung getroffen hat. 
Handelt es sich bei der Entscheidung um eine 
Grundbucheintragung, ist die Einlegung der 
Beschwerde an eine Frist nicht gebunden. Wird 
die Beschwerde mündlich eingelegt, ist dar
über durch die Außenstelle/Arbeitsgruppe des 
Liegenschaftsdienstes eine Niederschrift anzu
fertigen.

(3) Die Beschwerde hat aufschiebende Wir
kung. Handelt es sich bei der Entscheidung um 
eine Grundbucheintragung, hat die Beschwerde 
keine aufschiebende Wirkung.

(4) Über die Beschwerde ist innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach ihrem Eingang zu 
entscheiden. Wird der Beschwerde nicht oder 
nicht in vollem Umfange stattgegeben, hat die 
Außenstelle/Arbeitsgruppe des Liegenschafts
dienstes die Beschwerde innerhalb dieser Frist 
dem Leiter des Liegenschaftsdienstes zur Ent
scheidung zuzuleiten. Der Einreicher der Be
schwerde ist davon zu informieren. Der Leiter 
des Liegenschaftsdienstes hat innerhalb wei
terer vier Wochen endgültig zu entscheiden.
(5) Kann in Ausnahmefällen eine Entscheidung 
innerhalb der Frist nicht getroffen werden, ist 
rechtzeitig ein Zwischenbescheid unter Angabe 
der Gründe sowie des voraussichtlichen Ab
schlußtermins zu geben.
(6) Entscheidungen über Beschwerden haben 
schriftlich oder mündlich zu ergehen, sind un
ter Angabe der Rechtsvorschriften zu begrün-, 
den und den Einreichern der Beschwerden aus
zuhändigen oder zuzusenden oder bekanntzu
geben.


